
EINWOHNERGEMEINDE ALLSCHWIL 
 
 
 
GEMEINDERATSVERORDNUNG 
betreffend  
Vollzug des Feuerwehrreglementes 1)  
vom 26. April 1995 
 
 
Der Gemeinderat Allschwil beschliesst gestützt auf die Teilrevision vom 27. April 1994 des Feuerwehrreglementes: 
 
 
§ 1 Meldepflicht  
1 Wer gemäss § 4 Bst. h in Verbindung mit § 5 Abs. 4 des Feuerwehrreglementes von der Ersatzabgabepflicht 
ausgenommen ist hat diese Tatsache der Steuerverwaltung der Gemeinde zu melden.  
 
2 Die Ausnahmetatbestände werden während einer laufenden Steuerperiode nur berücksichtigt wenn sie mit der 
Steuererklärung oder spätestens bis 30 Tage nach Geburt des anspruchsbegründenden Kindes gemeldet werden. Spätere 
Meldungen werden erst in der nächsten Steuerperiode berücksichtigt. 
 
§ 2 Befreiung vom persönlichen Feuerwehrdienst (§ 4 Bst g Feuerwehrregtement) 
Vom persönlichen Feuerwehrdienst befreit sind die Mitglieder 

a. des Gemeindeführungsorgans,  
b. der Betriebsfeuerwehren gemäss § 18 des Gesetzes vom 12. Januar 1981 über den Feuerschutz,  
c. der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt (Feuerwache Basel), sowie  
d. der Betriebsfeuerwehren - Ciba Basel, Sandoz Basel und Roche Basel (inkl. Kaiseraugst). 

 
 
§ 3 Inkrafttreten  
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. 
 
IM NAMEN DES GEMEINDERATES 
Die Präsidentin:  Der Verwalter 
 
 
Ruth Greiner  Max Kamber 
 
1)Feuerwehrreglement der Einwohnergemeinde Alischwil vom 7. Dezember 1983 
(Gemäss § 4 Bst. h in Verbindung mit § 5 Abs. 4 des Feuerwehrreglementes sind ‚werdende Mütter und Personen, die 
allein oder hauptverantwortlich vorschul- oder schulpflichtige Kinder betreuen, soweit die Betreuung nicht in Ausübung einer 
beruflichen Tätigkeit erfolgt’ von der Ersatzabgabe ausgenommen.) 


